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Der schweizerische Republikaner.
herausgegeben

von Escher und ustert
Mitgliedern der gcstzgcbenden Räthe der helvetischen Republik.

Band I?. N".

Ministerium des Innern.
Bericht über den Zustand des Distrikts

Stanz.
kuzern den 25. Winttrm. 1793.

Bürger Direktoren!
Die eingegangenen Berichte des Regicrungsesm-

missär Truttniann und Mayr, die sie zur Untersuchung,
des erlittenen Kriegsschadens und zur Vorkehrung der'
dringendsten Hülfsansialttn in den Distrikt Stanz ab-,
gesandt haben, fetzen mich in den Stand, Ihnen die?

Lage seiner vernnglükten Einwohner darzustellen und'
zu ihrer Hülssleistung solche Maasregeln vorzuschla-'
gen, die nicht blos auf das Bedürfniß des Augen-
büks, sondern zugleich auf dauerhaftere Zwecke be-
rechnet sind.

Aus dem aufgenommenen Verzeichnisse der Umge-
kommenen ergiebt sich ein Verlust von 259 Männern,
102 Weibern und 25 Kindern, insgesammt von ZZü
Köpfen. Die Anzahl der eingeäscherten Wohnhäuser
wird zu zuo, der Scheunen zu 223 und der übrigen
Nebengebäuden zu 144 angegeben, und der gesammte
Schadcnsbewag dieser Einäscherung auf 885,36Z Fr.,
der Werth der vermittelst derselben, so wie durch Plim-
dcnmg verloren gegangenen Fahrhabe, auf 1,112,776
Franken, hiemit der ganze Vermögensverlust auf?
1,998,14z Franken geschazt.

Von den 35« Brand beschädigten sind nur 57 im
Stande, ihre Verlornen Gebäude aus eigenem Vermn-
gen herzustellen, 96 derselbe bedürfen zu dem Ende
einer gr ssru oder geringern Unterstützung, und 20z
sind beinahe ganz von den Mitteln zur Wiederauf-
bauung entblößt. Die leztere Classe von Hülssbedkrf-
tigen wird noch durch diejenigen vermehrt, die ohne
einen Verlast an Gebäuden erlitten zu haben, aller
ihrer Habe beraubt und dadurch in Armuth versenkt
sind. Unter derselben befinden sich 111 Alte und In-
valide, 169 Waisen und 237 Kinder von noch leben-
den aber dürftigen Ael-ern.

So niederschlag nd auch diese Uebersicht des er-
zitteren Kriegsschadens und der Menge von Hniflosen
ist, so liegen doch die Hinderliche der Hülfsleistung
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nicht blos inIer zu den Mitteln unverhäknißmässigen
Grösse des Schadens, sondern eben so sehr in dem
Charakter, den Sitten und Meinungen des Volks, das
dieser Hülfe bedarf. Einerseits die Leichtigkeit, ohne
eigne Anstrengung seinen Lebensunterhalt zu erwerben,
welche ihm die Beschaffenheit des ausschließend zur
Viehzucht benuzten Vovens darbietet, und anderseits
die von jeher begünstigte Strasscnbettelct, so wie das
gesezlich eingeführte ttnterstutzungssystem, das die Er--
Haltung jedes Dürftigen ohne Rüksicht auf seine Ar-
bcitsfahigkeit den nichera oder fernern Verwandten
desselben zur Wicht machte, haben diesem Volke einen
Hang zum Müssiggehm und zur Unthâtigkeit' eingL?
pflanzt, den selbst die Noth des gegenwärtigen Augen-
bliks nicht zn überwinden vermag, der für die drin-
gendsten Arbeiten, welche die Bedürfnisse des Landes
erheischen, die unentbehrlichen Arme versagt, und so
alle wahren Hülfsvorkehrungen entweder ganz oder
zum Theile »ereitelt. Noch grosser werden diese
Schwierigkeiten durch den Geist der Gesezlosigkeit und
Anarchie, der als eine unausbleibliche Folge rein de-
mokratischer Verfassungen, dem Volke von seinem von-
gen Zustande, den man kaum eine Stsatsgcsellschaft
nennen konnte, noch anhängt, und der sich den heil-
samsien Verfügungen, so bald sie durch die öffentlichen
Autoritäten geleitet und nicht der Willkühr eines -eden
überlasten sind, mit unbiegsamem Starrsinn widersezt.
Die gcträumte Unschuld des Hirtenlebens findet sich hier
so wenig als irgendwo in der wirklichen Welt; viel-
mehr laßt Selbstsucht und Eigennuz die Nothwendig-
keit gemeinnütziger Anstalten und der Vereinigung zu
gegenseitiger Hülfe nicht einsehen und beurtheilt auch
jezt die dahin abzweckenden Maaßregeln der Regie-
rung nicht nach den Absichten, die ihnen zum Grunde
liegen, sondern schreibt dieselben lediglich dem Be-
sorgnisse neuer Unruhen und Volksbewegungen zu.
Auf der andern Seite sind bei diesen Thalbewohnern
unverkennbare Anlagen vorhanden, die statt der bis-
herigen Vernachlässigung nur auf eine sorgsame Pflege
warten, um einen vorzüglichen Grad von Volksbildung
zu versprechen.

Diese Darstellung beweist die Nothwendigkeit,
hier mehr wie irgendwo jede Unterstützung nach dem



wahren Bedürfnisse abzumessen, dieselbe ganz be son-
Vers auf Erleichterung der Erwecbungsmittel und der
Selbfthülfc zu richten und dem Müßiggang, der sich

auf Unkosten der Gesellschaft erhalten writ, a s einmal
alle Hoffnungen abzuschneiden; sie laßt aber auch be-
fürchten, daß blosse Uebcrredungsmictcl nicht auereichen
werden, um dieses Volk aus der Tiefe der Noth, in
die es versunken ist, zu retten, und auf eine mögliche
Stusse von Sclbsistàdigkeit zu erheben.

Die Bewohner der eingeäscherten Dörfer haben in
den angrenzenden Gemeindcn sogleich Ausnahme und
Zufluchtsorte gefunden. Eine öffentliche Auffodcrung
von Seite des Regicrungscsmniissariats, wodurch das-
selbe in den ersten Tagen seines Auftrags die allfaili-
gen Wohnungslosen zu entdecken suchte, hat keinen
in diesem Falle angetroffen. Indessen ist das enge
Beisammenwohnen der Arbeit hinderlich und erheischt
Maaßregel!», um für diese leztern geräumigen Pchz zu
verschaffen. Auch sollte die Eincasernirung der ftanki-
scheu Truppen zu Stanz, dessen Einwohner durch der-
selben Gegenwart sich mehr wie andere in diesem Falle
befinden, vorzüglich die Beherbergung der Trandbe-
schädigten erleichtern. Cicbenzig und sieben Aeltern-
lose Kinder sind bereits durch Privatmohlthätigkeir
in andere Kantone versorgt und daher nicht auflas
obige Verzeichnis gebracht. Bis noch vor Kurzem
ward Brod und Fleisch in hinreichender Menge unter
die Dürftigen ausgetheilt; allein der beträchtliche Vor-
rath von ander» Lebensmitteln im Distrikte, hat die
Fortsetzung dieser Hülfe entbehrlich und die Norhwen-
digkeit anderwärtiger und dauerhafterer Unterstützung,
hat dieselbe unmöglich gemacht. Ein Thest dieser
leztern bestand in der Herbeischaffnng von Brbeitsma-
terialien und Werkzeugen, namcnrlich zur Baumwolle
und Seidenspinnerei. Unter die dringendsten Vorkeh-
rungen gehört die Herstellung der Waarenniederiage
zu Stanzstad, einem für die Schiffarth dieser Gegend
unentbehrlichen Landungsplatze, und die Wiederan-
schaffung der nothwendigen Fahrzeuge; die erste wird
beinahe vollendet seyn, und für die leztere sind die
rrfoderliche» Maaßregeln genommen. In der Vor-
aussetzung, daß wegen Mangel an Futter und Stal-
stung die auswärtige Ueberwinterung einer bcträchtli-
<hen Menge Viehes vonnöthen'seyn könnte, hatte ich

în inehrcrn Kantonen zu dem Ende Anstalten getroffen;
allein der häufige Verkauf desselben und die Herein-
Pringung von Futter in den Distrikt haben diese Vor-
sorge gröstentheils überflüssig gemacht; auch wird nach
dem Urtheile von Sachkundigen diese stärkere Viehaus-
fuhr für die küuftige Benutzung der mit grossem Scha-
den übersezten Alpenweiden eher vortheilhaft als nach-

jheilig seyn. Zu der in den gegenwärtigen Umständen
besonders wichtigen Verbesserung der Landeskultur,
oder vielmehr zur Einführung derselben ist durch die
von den Regierungscommiffarien veranstaltete Getreid-
Hepflanzung eines Theils der Gmeindwcide bei Stanz

ein nicht unbedeutender Anfang gemacht, m?d den Tag,
an dem nach Jahrhunderten wieder der erste Pflug in
den Distrikt Stanz gebrach! worden ist, wird für die
Bewohner desselben, die dieses wohlthatige Werkzeug
nur noch aus einem in ihrem Zeughause zum Anden-
ken aufbewahrten Bruchstücke kannten, in Zukunft ein
Tag der dankbaren Erinnerung seyn. In dem Gcbrau-
ehe des Aàpfluges, wozu die Natur des Bodens
sichtbar auffodert, mffß ein vorzügliches Mittel zur
Wiederherstellung und Belebung des Wohlstandes für
ein nunmehr verarmtes Volk liegen, durch dessen Ge-
treidconsunttion bisdahm zweitausend Gulden wöchent-
lieh, nicht etwa in andere Kamone, sondern ins Aus-
land gegangen sind.

Daß bet den Unglüksfällen desselben die Privat-
Wohlthätigkeit, auch noch ehe sie öffentlich aufgefor-
dert ward, in mehrern Kantonen nicht unthätig blieb,
hat Ihnen, Bürger Direktoren, schon die oben be-
rührte Angabe von ver zahlreichen Versorgung Acltern-
loftr Kinder bewiesen. Bereits am Ende Herbstmonats
empfieng ich von zwei Abgeordneten einer steuersam-
melndcn Gesellschaft in Bern eine beträchtliche Menge
Effekten, die mehceutheils in Kleidungsstücken und emi-
gen Lebensmitceln bestanden, nebst Zya Franken in
Gelde, um beides auf die mir zwckmasslgst scheinende
Weise zum Behusse der Verungluktcn zu verwenden;
die ersten sind auf dem Gemeiudhause zu Stanz unter
die hülfsbedürftigsten Einwohner der beschädigten Orte
auf eiuen Vorschlag ihrer Vorgesezten und unter der
Aufficht des Bürgers Buflngers, dortigen Pfarrers,
öffentlich ausgetheilt, über die Vertheilung ein Na-
mensverzeichniß geführt und dasselbe zur Einsicht der
Geber aufbewahrt worden; die leztere Summe halte
ich als einen willkommnen Beitrag zur bevorstehenden
Einrichtung eines Armenhauses bestimmt.

Obgleich die bcrncrschen Abgeordneten, deren
eigne Gesinnung ihnen keinen Zweifel über das Der-
fahren der Regierung zuließen, auf meine Einladung
hin sich zu Handen ihrer Committenten an Ort und
Stelle überzeugt hatten, daß die theils schon getroffc-
nen, theils sich vorbereitenden Hülfsaustalten durchaus
nach keinem andern Maaßstabe, als dem des wahren
Bedürfnisses geschehen, obgleich sie diese Ueberzeugung
bei ihrer Nachhausekunft mitzutheilen und durch eine
über Ihre Sendung öffentlich abgelegte Rechenschaft
allgemein zu verbreiten suchten, so ward dennoch die
schon vorher entstandene Sage, daß nach dem Willen
der Regierung alle Unterstützung ausschliessend den be-
schädigten Patrioten zukommen sollen, und nun auch
daß die von Bern hereingegangene zu dem Ende sey

mnbehalten worden, immer lauter und weiter hesum-
getragen, und hat seitdem der öffentlich erhobenen
Steuer manche Beiträge entzogen. Um so viel reich-
licher sind dieselben mit Vorbeigehung derer, welche
ihre Verwendung zwckmüssig hatten leiten, und erst

dadurch wohlthätig mache? können, mehr oder weni-



W unmittelbar von de» Gebern unter das Volk ver-
theilt und als eigentliche Almosen ausgeworfen worden.
Die Gemeinden Bern und Zürich haben sich bei dieser
Gelegenheit eben so sehr durch ihre Wohlthätigkeit als
durch ihr Mißtrauen in die Maaßregeln der Regierung
ausgezeichnet; ein Mißtrauen, das sich bei denjenigen,
welche aus reinen und rüksichtlosen Beweggründen des
Mitleidens gehandelt haben, ohne Zweifel selbst bestra-
sen wird, wenn sie die Grösse des Veriusts mit beb
Unzulänglichkeit der Hülfsmittel vergleichen, und da--
her die Nothwendigkeit einer weisen und dauerhaft!
yülfreichen Anwendung, nur dann zu späth, einseheni
werden. Eine unbesonnene Ausspcndung von Allmofen,
die gewöhnlich den unbescheidensten Bettler zuerst bc-

friedigt und den wahrhaft Durstigen, der sich niemals
zudrängt, übergeht, konnte auch nicht leicht irgendwo
schädlicher seyn, als gerade in diesem Zeitpunkte unter
einem Volke, dem es schwer fallt, aus seiner Noth zu
helfen, weil es in frommes Nichtsthun versunken, seine
eignen Kräfte nicht gebrauchen, mit unbegreiflichen!
Leichtsinne alle Hülse mur von andern und nie von sich

selbst erwarten, und am Ende noch lieber hungern als
arbeiten will. Uebrigens, Bürger Direktoren, habe
ich ausser dem Abdrucke eines über diesen Gegenstand
von dem Commissariate mir eingegangenen Berichts
jede andere Widerlegung dieser verlaumderischen Ge-
reichte unter der Würde der Regierung, in deren Na-
men ich handle, gehalten.

Unter den, für die Einwohner des Distrikts Stanz
vorzuschlagenden Anstalten gehört die Sorge für einen
bessern Dolksunterricht in die erste Reihe; die Hülfe
muß nothwendig dahin gerichtet seyn, woher das Ver-
derben kam; Anstellung moralisch gesinnter und vorur-
lheilsfreier Religiouslehrcr, Unadhängigmachung der-
selben vom Volke, dessen Begriffe sie berichtigen sollen,
und ein wohlgeordnetes Erziehungswesen sind daher
ein wichtiger Theil dieser Vorkehrungen und haben
auch bereit Ihre Aufmerksamkeit beschäftigt. Die Re-
giermigscommissme stellen in ihren wiederholten Be-
richten über den Zustand des Distrikts diesen Gegen-
stand so angelegentlich dar, baß ich denselben, obgleich
er meinem Departement fremd ist, nicht unberührt
vorbeigehen konnte.

Um bei den Maaßregeln, welche die Wiederauf-
bauung der eingeäscherten Dörfer erfodern, nach ei-
nem allgemeinen und gründlichen Plane verfahren zu
können, hatte ich den Finanzminister eingeladen, die
Waldungen im Distrikte durch einen Forstoerständigen
untersuchen zu lagen, und meinerseits den B. Profes-
for Schmidt von Luzern zur Besichtigung der Brand-
statten und zur Aussindigmachung der nothwendigsten
Bauanstaltcn dahin abgesandt. Beide Auftrage sind
befriedigend erfüllt worden, und indem mein Kollege
sich durch den ersten eine vollständige Uebersicht des
vorhandenen Bauholzes so wie emerkunstmässigen Aus-

wähl und Fällung desselben verschasst hat, lege ich

Ihnen die bemerkenswerthefteResultate des leztem vor.
Nach der bisherigen Bauart dieses Landes wur-

den die Wohnhäuser sowohl als Scheunen größten-
theils von Holz aufgeführt; wollte man dieselbe nach
dee vorhergegangenen Einäscherung noch ferner befol-
gen, so würden nicht allein die Waldungen des Di-
strifts, so wieder angrenzenden Gegenden zu Grunde
gerichtet, sondern zur erfoderlichen Menge von Ge«. -

bänden noch lange nicht hinreichend seyn. Hingegen
bietet die Natur zur Errichtung steinerner Wohnhäuser
alle Gelegenheit dar. Die Eröffnung von Swindell-
chen, die far Stanz und Stanzstaad wirklich schon ge--

funden sind, und die Anlegung einer Kalchbrennerei
ss wie für die Bauholz- Materialien die Wiederher-
sieilimg der abgebrannten Sagmühlen, werden vor allem
aus nothwendige und von der Regierung selbst zu ver-
anstaltende Maaßregeln. Das eingeäscherte Dorf
Buchs, dessen Lage durch die Ucberschwemmungen ei-
nes reißenden Vergwassers die Einwohner bis dahin
grossen Beschädigungen aussezte, darf nicht wieder auf
der Bcandstatte aufgeführt, sondern muß entweder auf
einem nicht fern davon liegenden Platze, der zwarPri-
vateigenthum ist, erbaut, oder durch zerstreut liegende
Hauser erftzt werden, wozu die künftige' Vertheilung
einer vvn Stanz bis nach Buchs sich erstreckenden,
an dem leztcrn Orte aber sumpfigen Gemeinweidc die.

Mittel erleichtert. Die Anzahl dcr herzustellenden Ge-
baude, die Vermögensungleuhheit der vorigen Eigen-
thümcr, die gänzliche Unbchülfiichkeit dcr mehrsten uu-
ter denselben, der Mangel arbeitender Hände und die
mancherlei allgemeine Rüksichten, die bei der Vorsorge
für beinahe einen ganzen Distrikt zu nehmen sind,
machen gleich von Ansang her einen überdachten und
der Ausführung eines Einzelnen untergeordneten Plan
erfvdèrlich wenn anders diese leztere nicht mit mieud-
sicher Verwirrung begleitet seyn soll. Die wichtigsten
allgemeinen Bestimmungen desselben scheinen folgende:
Die Wiederaufbauung der Scheunen und der zur Be-
Nutzung des Landes, so wie der Schiffarth nolhwen-
digsten Wohnhäuser geht der übrigen vor. Eben jcz:
sind die Regierungscommissärien damit beschäftigt,
diejenigen, welch« aufzubauen wünschen, über ihr Vor-
haben und die einen: jeden zustehenden Mittel einzeln
zu vernehmen, und ein Verzeichnis derselben zu errichten.
-Wer aus eigenem Vermögen aufbauen kann, und also
keiner unmittelbaren Unterstützung bedarf, wird den--
noch m der Anweisung des Bauholzes und iu der er-
leichterten Hcrbekschaffung der übrigen Baumaterialie-r
eine unentbehrliche Hülfe finden; wer zux Wwderauft
bauung grösserer oder geringerer Zulagen vomiàthcn
hat wird dieselbe auf eine Weise erhalten, wodurch
man sich dieses Gebrauches der gegebenen Summen
versichert, und was von dieser Zulage den einem jeden
zukommenden Umerstülzungsautheil übersteigt, wirk»
als M-ükzubezahlender Vorschuß angeschrieben uO z?



«ach den Umständen verzinset. Für die dritte Klasse
ver Brandbeschadigken aber, die zur Wiederaufbauung
etwas beizutragen, völlig ausser Stande ist, must dj.
Regierung alle Vorsorge zur Herstellung ihrer Woh-
mmgen allein übernehmen. In diesem Falle befinden
sich beinahe die gesummten Einwohner von Stanzstaad ;
dieses Dorf wird also mehr oder weuiger auf Rech-
nung der Nation aufgeführt, und die einzelnen Wohn-
hauser unter vorthcilhaften Bedingen hingeiiehen, so
wie in Zukunft käuflich überlassen werden. Obgleich
die Menge dieser Veranstaltungen zurükschreckend ist,
so wird ihre Ausführbarkeit durch den beträchtlichen
Zeilraum, der unumgänglich dazu gehört, um vieles
erleichtert; auch ist kein Zweifel, daß die Anzahl der
wieder aufzubauenden Hauser, wenn sie nur nach dem
Bedürfniß bestimmt werden soll, sich einschränken und
in Vcrgleichnng der vorher gestandenen vielleicht nahm--
haft vermindern läßt.

Zur Ausführung dieser und aller übrigen Hülfs-
Vorkehrungen scheint es zwckmàssîg zu seyn, nur eine
einzige Uuterstützungskasse für den Distrikt Stanz zu
bestimmen. Eine Hauptguelle derselben wird vorerst
die allgemein erhobene Steuer ausmachen, die jedoch
nach dem Maaststabe des bereits von einigen Kam
tonen eingegangenen Ertrags kaum aufL. 100020 am
steigen mag, obgleich nur allein die Gemeinde Zürich,
der obenerwähnten Privatuuterstützuug ohngeachret,
einen Beitrag von L. 10664 dazu hergegeben hat. In
diese Casse werden alle an öffentliche Autoritäten ein-
gesandten Beiträge, insofern die Geber keine andere
und besondere Bestimmung hinzufügen, abgeliefert;
die nothwendigen Zuschüsse von Seite der Regierung
damit verbunden, und über die Verwendung derselben
wird von Zeit zu Zeit öffentliche Rechenschaft abge-
legt werden.

Bei der Anweisung des Bauholzes, das in hin--
reichender Menge für die im künftigen Jahre noth--
wendig zu errichtenden Gebäude von nun an gefällt
werden sollte, kann nicht sowohl auf das Eigenthum
der Waldungen, ob dies Gemeinden oder der Nation
zukomme, als vielmehr auf bieNahe und Schiklichkeit
derselben, auf die Tauglichkeit des Holzes »nd über--

Haupt auf forstwirlhschaftliche Grundsätze Ruksicht gc--

nomme» werben. Es ist ohnehin zu befürchten daß
alles stehende Bauholz des Distrikrs zu den Bedürfnissen
der Wiederbauung nicht zureichen werde.

Die Regierung must also vor allem aus über die

gestimmten Nationalforsten dieser Gegend nngehindert
zu dem Ende verfügen können. Ich schlage Ihnen
daher, B. D. um bieft Bevollmächtigung zu erhalten,
die unter No. I. inliegende Botschaft an die gesezge--

venben Räthe vor.

Schon oben habe ich Sie auf die Nothwendigkeit
aufmerksam gemacht, alleHülfövorkehrungen in diesem

Distrikte einer migctheiften Aufsicht zu unterwerfen,
und wenn anders mit der Aussührnng der dringend-

sten Anstalten sogleich der Anfang gemacht werde»
soll, die dazu erforderliche Vollmacht zu koncentrieren.
Nicht minder bedarf es der Anste mng eines Banvcr-
ständigen, der unter dieser Aufficht die Zubereitung
der verschiedenen Baumaterialien anordnen uns name,it-
Uch für die Eröffnung von Steinbrüchen, die nlegnng
einer Kalchbrcnnerei und ähnliche Verfugungen sorge.
Beide Maaßregeln sind in dem Beschlußvorschlage
No. ll. enchalcen.

Durch seinen Beschluß vom litten Wintermonat
hat das Vollziehungsdjrelcorium bereits die Errichtung
eines Erzichungöhaufts zu Stanz festgesetzt, und mir
gemeinschaftlich mit dem Minister der Künste und
Wissenschaften den ausfuhrlichern Plan desselben vor--
zuschlagen aufgetragen. Noch ehe ich diesen Auftrag
erhielt, hatte ich durch den Burger Schmid von Lu-
zern einen Grundriß des nun zn dieser Anstalt bestimm--
ren Nebengebäudes vom Fraucnklsster zu Stanz auft
nehmen, und die zu dem Ende erforderlichen Ver-
ändcrungen darin entwerfen lassen. Die Anficht deft
selbe» wird Sie überzeugen, daß kaum ein Lokal für
eine solche Bestimmung hätte günstiger seyn können,
indem dies den Klosterfrauen völlig entbehrliche, und
daher bis dahin beinahe unbenutzte Gebäude ohne des
trächtlichen Auswand zur Verpflegung von achtzig Zöge
fingen zurecht gemacht, und durch Benutzung des zu
dem Kloster gehörigen Wiesengrundes, so wien-thigen
Falls der naheliegenden Gsmeinweide für die lande
wirthschaftlichen Bedürfnisse des Hauses hinlänglich
gesorgt werden kann.

Wenn indessen diese Anstalt nach dem Ausdrucke
Ihres Beschlusses, auf ein blosses Erziehungsinstitüt
eingeschränkt und nicht zugleich eine allgemeine Arbeits-
ansialt für Dürftige jedes Afters, die ausser ocm Hause
wohnen, und dasselbe nur den Tag über besuchen, da-
mit verbunden werden soll, so verliert sie die Hälfte
ihrer m-glichen Nützlichkeit und läßt ein dringendes
Bedürfniß dieser Gegend unbefriedigt. Das Armen-
Haus hat Raum genug, um einige Zimmer zu diesen»
leztern Endzwecke bestimmen zu können. Die Dürft!-
gen, die jezt auf eine der Arbeit hinderliche Weise zu-
isammengepropft sind, werden daselbst freien Platz,
Materialien und Werkzeuge zur Arbeit, Feuer, Licht,
und wenigstens über Mittag die nöthige Beköstigung
finden; und durch die gemeinschaftliche Bestreitung
der leztern Ausgaben wirb ein beträchtliches Erspar-
niß entstehen, das für die Arbeitenden, auch wenn
ihnen von dem für einen Erwachsenen auf 7 Btz. sich

belaufenden Taglohn in dieser Absicht etwas abgezogen
würde, immer noch wohlthätig bleibt. Zudem läßt
sich nicht eher mit dem gehörigen Nachdrucke auf Ab-
stellung der Ctrassenbettelei wirken, bis jedem Bet-
telnden ein bestimmter Ort angewiesen werden kann,
wo er durch Arbeit sein Brod zu. erwerben in Grand
gesczt wird. Mir dkeftrjErweiterung habe ich
die Organisation des Armenwesens zu Stonz, ü- -

dieselbe schon izt bestimmt werden kann, m dem unW



As's. M. Wägenden Beschlusse vorgeschlagen. Sie
sci-cint mir hinreichend, um mit der Ausf hrung so-
gle ch den 'Anfang zu machen, der eine genauere und
me' r ins Detail gehende Instruktion bei dein Mangel
notwendiger Auggbsn lind örtlichen Erfcchnmgskennt
nifft, vielmehr Hindernisse in den Weg legen als
dieselbe erleichtern würbe.

à i.
Das Vollziehungsdirekto-rium an den

grossen Rath.
Ans dem Schadenverznchnisse welches das Voll-

ziehungsdirektvrmm im Distrikte Stanz hat aufnehmen
lassen, ergllbk sich ein Verlust von siebenhundert und
zwölf eingeäscherten Gebäuden. Wenn auch die Wie-
deraufbauung derselben nur auf die durchaus noth-
Wendige Anzahl beschränkt, und an die Stelle der bis
herigen Bauart eine wirklich holzcrsparende gcstzc
wird, so bleibt dennoch zu diesem Endzwek ein Auf
wand von Bauholz erfoderlich, den die Waldungen
des gesammttn Distrikts kaum werde» bestreiken kön-
nen. Um so viel weniger sind dazu die den Gemein
den eigenthümlichen Forsten hinlänglich, denen daher
aus den Nationàaldungcn muß nachgeholfen werden.
Das Voilzlehuiigsdirektorliiin wünscht also von Euch,
Bürger Gesezgeber, zur unentgeltlichen Verabfolgung
des für die brandbeschädigten Einwohner dieses Di
strikes erfoderlichen Bauholzes aus den Nationalfor
sien desselben, so wie nöthigen Falls auch der angrcm
Zenden Distrikte bevollmächtig zu werden, und ladet
Euch ein, diese nothwendige und angemessene Unter-
stntzrmg von Verungiükten, die derselben so vielfach
bedürfen, als einen dringenden Gegenstand eurer Be-
rachschlagungeu zu behandeln.

No. 2.

Das Vollziehungsdirektorium :c. in Betrachtung
der mannichfaltigen Vorkehrungen, welche zur Wieder-
aufbauung der abgebrannten Dörfer im Distrikte
Stanz, so wie zur andcrwärtigcn Unterstützung seiner
hülfsbedürstigen Einwohner nothwendig'sind. In
Betrachtung, daß dieselben am zwekmWzsten einer
eigens dazu bestellten, und mit der erforderlichen Voll-
macht versehenen Behörde aufgetragen werden — auf
die Berichterstattung seines Ministers der innern Am
gelegenheiten — «

Beschließt:
1. Dem Bürger Trutmann. Unterstakthalker des

Distrikts Kußnacht, wird die unmittelbare Aufsicht
über alle im Distrikt Stanz burch den Kriegsschaden
nothwendig gewordenen Hüllsanstalten übergeben, und
derselbe zu de»-. Ende als Regierungskommissair be-
statigt.

2. Alle öffentlichen Beamten des Distrikts Stanz
werden die von ihm in dieser Eigenschaft, und zu-
folge feinem Auftrage gegebenen Befehle vollziehen.
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z. Er wird zu Handen des Vollzlehungsdirektoi
eiums dem Minister der innern Angelegenheiten von
Zeit zu Zeit über seine Verhandlungen Bencht erstatt

ten, und auf diesem Wege die nöthigen A fträge zu

wichtigern und allgemeinen Verfügungen einhole».
4. Er wird von dem Minister der innern Äugele«

genheiten die jedesmal erfoderlichen Summen bezie«

h n, und über deren Verwendung genaue Rechnung
führen.

5. Er wird vor allem aus den Brandbeschadtg«
ten für die dringendste Wiederherstellung der einge«
äscherten Gebäude, nach einem von dem Finanzminister
chm mi.'zutheilenden Plane das nothwendige Bauholz
anweisen.

6. Er wird da, wo es erforderlich seyn mag, auch
die Fallung desselben, sey es durch Requisitionen oder
auf eine andere zwckmässige Weise veranstalten.

7. Er wird über diese Fällung durch sachverstän«

dige Bannwarrhe, die zu dem Ende von ihm bestellt,
und mit einer auf den oberwahnten Pian gegründete»
Instruktion versehen sind, die gehörige Aufsicht führe»
lassen.

3. Unter der Leitung des RegierungskommissairS
wird der B- Schmied von Luzern allen von Seite der
Regierung vorzukehrenden Bauanstalten vorstehen.

y. Derselbe wird namentlich für die Eröffnung
der nöthigen Steinbrüche die Anlegung einer Kalch«
brennerei und die Versehung der Ziegelhütten sorgen.

10. Der Minister ber innern Angelegenheiten ist

mit Vollziehung dieses Beschlusses beauftragt.

No. 3.

Das Vollziehnngsdirektorium w. In Betrachtung
daß die zwekmässigste Annenverforgung in Erleichte«
aller derjenigen M'ttel lu steht, wodurch sich der Dürft
tige seinen Lebensunterhalt selbst erwerben und zu
einer für Sittlichkeit und Behauptung der Menschen«
würde unentbehrlichen Selbststanoftsteit gelangen kann.

In Betrachtung, baß eine auf diese Zwecke hin ange--

legte Erziehung der armen Jugend, der sicherste Weg
zur allgemeinen Verminderung der Dürftigkeit ist, in«

dem sie dieselbe bei ihren Quellen angreift, fernes in
Betrachtung, daß die große Anzahl von Hulfsbedurft
tigen, namentlich von elternlosen Kindern im Distrikt
Stanz eine solche 'Versorgungsanstalt daselbst drin«

geud macht, auf die Berichterstattung seines Mm«
sicrs der innern Angelegenheiten.

Beschließt:
1. Es soll in der Gemeinde Stanz mit möglich«

ster Beförderung ein Armenhaus errichtet wrrden.
2. Dasselbe ist vorzüglich zur unentgeltlichen Ver«

pflcaimg und Erziehung dürftiger Kinder beiderlei

Geschlechts bestimmt jedoch ohne die Erwachsenen vo»
dieser Verpflegung ganz auszuschiiessem

3. Die Aufnahme anderer als dürftiger Kinder

gegen ein verhäitnißmäßiges Kostgeld, kann nur fur
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wenige Fälle, und allein in der Absicht, das öffent-
lichc Zutrauen zu der Ansialt zu vermehren, gestatt
tct werden.

4. Unter dem Alter von fünf Jahren können keine
Zöglinge in die Anstalt aufgenommen werden; hinge-
gen bleiben sie so lange in derselben, bis sie zu einem
in dem Hause selbst nicht zu erlernenden Berufe, oder
in einen Dienst treten können.

5. In dem Armenhause selbst wird zugleich eine

den, und wahrend dieser Beschäftigung zugleich eK
theilt werden.

lZ. Derselbe wird sich mit der Zeit nicht allein
auf die Pfleglinge des Hauses einschränken, sondern
es werden auch andere außer dem Hause wohnende
Kinder zur Theilnahme zugelassen werden.

16. Das ganze Nebengebäude des Frauenklosters
zu Stanz, bis zum Anfange der Klausur, wird siebst
einem für die Bedürfnisse der Anstalt hinlänglichen

Arbeitsansialt eingerichtet werden, wo arbeitsfähige «Theile des daranjioßendcn Wwsengrundes von nun an
Arme von jedem Aiter^und beiderlei Geschlechts, ge->zu diesem Armeuhauft bestimmt,
räumigen Plaz, Materialien und Werkzeuge zur Ar-j 17. Es wird unverzüglich nach dem vonB. Schmid
best, Feurung, Licht und zum Theil auch Beköstigung'von Luzern entworfenen Plane dieser Bestimmung ge-
finden, und den einem jeden zukommenden Arbeils-
whn, theils in Geld, theils in Kleidungsstücken bezie-

Heu sollen.
6. Die Verwaltung des Armenhauses wird auf

die Grundsatze der wahren Wirthschaftlichkeit gegrün-
det, und so haushälterisch eivgorichtet seyn, als es

die wesentlichen Zwecke der Anstalt erlauben.
7. Si« wird zu dem Ende alle diejenigen Hülfs-

Mittel benutzen. die in der Auswahl und Zubereitung
gesunder, nahrhafter aber wohlfeiler Speisen, in ciaer
dahin abdeckenden Einrichtung der Küchen, und in
einer angemessenen VekleiduiiKsart liegen.

8. Sie wird sich in eben der Absicht zum Gefe;
machen die Bedürfnisse des Hauses immer mehr durch
die Pfleglinge desselben verfeitigen und herbeischaffen

zu lassen. '

y. Die Beschäftigungen der Zöglinge werden zw,-
ffchcn der Landarbeit, häuslicher Handarbeit, und dem
eigentlichen Unterricht getheilt seyn-

10- Bei rhrcr Bestimmung wird unveränderlich
der Grundsa; befolgt werde, den Zöglingen soviel
Arbeilskcnntnisse und Arbeitsftrttgkeiten zu verschal-
fen, als sich mit der Oekooomie des Hauses vereint?

Len läßt-
11 Die häusliche Arbeit wird sich anfangs auf

«ktifache und leiast zu erlernende Fahrikarbesten, als
Baumwollenspinnerei, Seidtkämmicn u. s. w. ein
schränken, in der Folge aber bei den Mädchen auf
alle zur Bildung weiblicher Dicnstbothen nothwendige
Arbeiten, und bei den Knaben auf eigentliche Hand-
avcrksarbciten ausgedehnt werden.

is. Die Landarbeit wird vorzüglich ans die Er-
flernung und Betreibung der kleinern Laudwirthjchaft,
und auf die vorkheilhafte Benutzung dee? Bodens, die

-vermittelst derselbe« möglich ist. abz-vccken-

13. Die Gegenstände des übrige» lkntcrrichts
werden Lesen. Schreiben. Rechnen, und die jedem A

maß eingerichtet, und zur sllmahligen Aufnahme von
80 Pfleglingen bereit gemacht werde«

18. Den Bürgern Truttmann, Regierungskom-
missair, Bufinger, Pfarrer zu Stanz und Pestalozzk
ist sowohl die erste Einrichtung der Armenanstait als
die Aufficht über die künftige Verwaltung derselben
gemeinschaftlich aufgetragen.

iy. Dieses Arwencvmmite wird über alle seine
Verhandlungen ein Tagebuch führen, und dem Mini-
ster der innern Angelegenheiten zu Handen des Voll-
ziehnngsdirektonums von Zeit zu Zeit darüber Bericht
erstatten.

20. Die Zöglinge des Armenhaufts werden von
demselben unler der dürftigsten und hülflosestcn Klasse,
ganz besonders aber unter den elternlosen Kindern im
Distrikt Stanz gewählt werden.

21. Dasselbe wird von dem Minister der inner»
Angelegenheiten aus der für den Distrikt Stanz be-
summten Untcrsiützmigskasse zur Errichtung des Ar-
menhauses die Summe von Sechs tausend Schweizer-
franken erhalten, und über die Verwendung derselben
zu seiner Zeit Rechnung ablegen.

22. Dem Bürger Pestalozzi ist die unuiitteibarc
Direktion des Armenhauses übergeben.

23. Er wird für die Anstellung der zu den vcr-
schiedencn Verrichtungen in demselben erforderliche»
Personen sorgen.

24 Der Minister der innern Angelegenheiten ist
mit der Vollziehung dieses Beschlusses beauftragt.

Dem Original gleichlauteud. Luzern den Ztm
Christmonat 1798.

Kasthofer, Secretair.

Gesezgebung.
Senat, 12. November.

Präsident: Crauer.ter angemessene K-mttnH der physischen, sittlichen und
bürgerlichen Vechattniffe des Menschen seyn.

14 Dieser Unterricht wird, sobald es ohne NachI Der Beschluß des grossen Raths übe? den Wein-
theil des" Industrie Unterrichts geschehen kann, m ,-r verkauf und das Wirthsrechr wird verlesen,
«der weniger mit de» Haadardcittn selbst verdun^ Lükhi v. Sei. bemerkt in demselben verschiedene
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